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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6508 /J der 
Abgeordneten Dr.in Dagmar Belakowitsch-Jenewein betreffend gemeinnützige 
Hilfstätigkeit von Asylwerbern wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 15: 

Die bewilligungsfreie gemeinnützige Hilfstätigkeit von Asylwerbern ist in § 7 Abs. 3 Z 2 
Grundversorgungsgesetz-Bund geregelt, den Sie auch in der Einleitung Ihrer 
parlamentarischen Anfrage zitieren. Für dessen Vollziehung ist das Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) nicht zuständig. Bewilligungsfreie 
gemeinnützige Hilfstätigkeiten von Asylwerbern und Asylwerberinnen müssen weder dem 
Arbeitsmarktservice (AMS) noch dem BMASK gemeldet werden und werden daher in den zur 
Verfügung stehenden Datenbanken nicht erfasst.  

 

Zu Frage 16:  

Wie im Übrigen direkt im Grundversorgungsgesetz (§ 7 Abs. 5 iVm  Abs. 6 GVG-Bund) 
geregelt, gilt der Anerkennungsbeitrag nicht als Entgelt im Sinne des ASVG und es wird durch 
gemeinnützige Hilfstätigkeit kein Dienstverhältnis begründet. AsylwerberInnen, die 
gemeinnützige Hilfstätigkeiten leisten, sind daher nicht sozialversicherungspflichtig.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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